
Beilage zum Käbschütztaler Gemeindeblatt vom 16.08.2010

Satzung über die Erhebung einer Abgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen
der Gemeinde Käbschütztal (Abwasserabgabenabwälzungssatzung – AbwAAbwälzS)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März
2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 29. Juni
2009 (SächsGVBl. S. 323, 325), den §§ 8 und 9
Abs. 4 des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114), geändert
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), den §§ 7 und 8
des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Abwasserabgabengesetz (SächsAbwAG) vom 
5. Mai 2004 (SächsGVBl. S. 148), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 18. Juli 2006
(SächsGVBl. S. 387) und des § 2 des Sächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. August 2004 (SächsGVBl. S. 418, ber. 2005
S. 306), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142,
144) hat der Gemeinderat der Gemeinde Käb-
schütztal am 27.07.2010 mit Beschluss-Nr. 
45-7/10 folgende Satzung über die Erhebung
einer Abgabe zur Abwälzung der Abwasserab-
gabe für Kleineinleitungen  beschlossen:

§ 1   Erhebungsgrundsatz,Abgabentatbestand

(1) Die Gemeinde Käbschütztal erhebt eine
Abgabe zur Deckung ihrer Aufwendungen
aus der Abwasserabgabe für Kleineinlei-
tungen nach § 6 Abs. 1 SächsAbwAG bzw.
§ 8 Abs. 1 SächsAbwAG.
Die Abgabe wird für Grundstücke erhoben,
auf denen Abwasser anfällt und für dessen
Einleitung die Gemeinde Käbschütztal
nach § 6 Abs. 1 SächsAbwAG bzw. § 8 Abs. 1
SächsAbwAG anstelle des Einleiters abga-
bepflichtig ist. Dies sind Einleitungen von
im Jahresdurchschnitt weniger als 8 m3/Tag
Schmutzwasser aus Haushaltungen und
ähnlichem Schmutzwasser in ein Gewässer
nach § 1 Abs. 1 WHG.

(2) Schmutzwasser aus Haushaltungen und
ähnliche Schmutzwassereinleitungen blei-
ben abgabenfrei, wenn
1. der Bau der Abwasserbehandlungsanla-

ge mindestens den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik entspricht und 

2. der Schlamm einer dafür geeigneten Ab-
wasserbehandlungsanlage zugeführt
oder nach Abfallrecht entsorgt wird.

(3) Wird Schmutzwasser rechtmäßig auf land-
wirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder
gärtnerisch genutzten Böden aufgebracht,
stellt dies keine Einleitung im Sinne des § 1
Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 dar.

§ 2   Abgabenmaßstab und Abgabensatz

(1) Die Abgabe wird für Grundstücke, von de-
nen Schmutzwasser aus Haushaltungen
im Sinne des § 1 Abs. 1 eingeleitet werden,
nach der Zahl der auf dem Grundstück

wohnenden Einwohner berechnet. Maß-
gebend für die Zahl der Einwohner ist der
30.06. des Kalenderjahres, für das die Ab-
gabe zu entrichten ist. Für Grundstücke,
von denen ähnliche Schmutzwassereinlei-
tungen im Sinne von § 1 Abs. 1 vorgenom-
men werden, weil das Grundstück nicht
oder nicht nur zu Wohnzwecken dient,
wird die Abgabe nach der im Kalender-
jahr eingeleiteten Schmutzwassermenge
berechnet. Zur Abgabe nach Satz 1 und 3
gehört auch der durch die Erhebung 
der Abgabe entstehende Verwaltungsauf-
wand.

(2) Die Abgabe nach § 2 Abs. 1 Satz 1 wird
nach folgender Formel berechnet:
Anzahl der Einwohner des Grundstückes x
50 % x Abgabensatz für eine Schadeinheit,
zzgl. Verwaltungsaufwand je Grundstück.

(3) Die Abgabe nach § 2 Abs. 1 Satz 3 wird wie
folgt berechnet:
Mengen des jährlich eingeleiteten Abwas-
sers geteilt durch 40, multipliziert mit 
50 v. H. des Abgabensatzes für eine Schad-
einheit, zzgl. Verwaltungsaufwand je
Grundstück.

(4) Der Abgabensatz für eine Schadeinheit be-
trägt: EUR 35,79

(5) Der Verwaltungsaufwand je abgabepflich-
tiges Grundstück beträgt EUR 13,09

§ 3   Beginn und Ende der Abgabenpflicht

(1) Die Abgabenpflicht entsteht jeweils zu Be-
ginn und endet jeweils mit Ende des Kalen-
derjahres, für das gegenüber der Gemeinde
Käbschütztal die Abwasserabgabe für
Kleineinleitungen festgesetzt wurde. 

(2) Abweichend von Abs. 1 endet die Abga-
benpflicht mit Ablauf des Monats,
1. in dem die Einleitung vom Grundstück

entfällt und dies der Gemeinde Käb-
schütztal schriftlich angezeigt wurde;

2. in dem das Grundstück an das zentrale
Abwassernetz angeschlossen wurde;

3. in dem die Voraussetzungen für die Ab-
gabenpflicht (Einleitung von Schmutz-
wasser aus Haushaltungen oder ähnli-
chem Schmutzwasser) entfallen.

§ 4   Abgabenschuldner

(1) Abgabenschuldner ist, wer im Zeitpunkt
des Entstehens der Abgabenschuld Eigen-
tümer des Grundstückes ist. Der Erbbaube-
rechtigte oder sonst dinglich zur baulichen
Nutzung Berechtigte ist anstelle des Eigen-
tümers Abgabenschuldner.

(2) Mehrere Abgabenschuldner für dasselbe
Grundstück haften als Gesamtschuldner.

§ 5   Entstehung und Fälligkeit

(1) Die Abgabenschuld entsteht jeweils zum
Ende eines Kalenderjahres.

(2) Die Abgabe ist durch schriftlichen Be-
scheid festzusetzen.

(3) Die Abgabe wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig.

§ 6   Pflichten des Abgabenschuldners

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigte bzw. sonst dinglich zur baulichen Nutzung
Berechtigte hat die für die Prüfung und Berech-
nung der Abgabenansprüche erforderlichen
Auskünfte zu erteilen und den Zutritt zum
Grundstück zu gewährleisten. 

§ 7   Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer die erforder-
lichen Auskünfte nach § 6 nicht erteilt.

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer
Geldbuße bis zu 10.000,00 EUR geahndet
werden. 

§ 8   Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  
(2) Gleichzeitig treten die bisher geltende Ab-

wasserabgabensatzung vom 27. Oktober
1998, in der Fassung der 2. Änderungssat-
zung vom 22. September 2009, sowie alle
entgegenstehenden Regelungen außer Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Sächsischen Gemein-
deordnung:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der SächsGemO zu Stande ge-
kommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehler-

haft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzun-

gen, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-

schriften gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist. Ist eine Verletzung nach
den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 
Satz 1 SächsGemO genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Krögis, den 28. Juli 2010 

Uwe Klingor 
Bürgermeister


